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1. Geltungsbereich 
1.1. Die folgenden Regelungen ergänzen die Niederspannungsanschluss-

verordnung (NAV). Die jeweils gültige Fassung finden Sie auf unse-
rer Homepage www.gwh.sh Mit der persönlichen Ansprache in der 
dritten Person („Sie“, „Ihr“, „Ihnen“ usw.) ist der Kunde bzw. die 
Kundin als Anschlussnehmer gemeint. Der Netzbetreiber Gemein-
dewerke Heikendorf AöR ist mit der 1. Person („wir“, „unser“ usw.) 
gemeint. 

2. Kosten des Netzanschlusses 
2.1. Die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

stellen wir Ihnen gemäß § 9 NAV und unserem Preisblatt in Rech-
nung. Das Preisblatt ist Bestandteil dieser Ergänzenden Bedingun-
gen. Die jeweils gültige Fassung finden Sie auf unserer Homepage 
www.gwh.sh 

3. Herstellung des Netzanschlusses 
3.1. Der Zeitbedarf zur Herstellung des Netzanschlusses beträgt ca. vier 

Wochen nach Auftragserteilung, sofern wir Ihnen nichts anderes 
mitgeteilt haben. In Einzelfällen kann dieser Zeitraum abweichen 
aufgrund von Umständen, die nicht durch uns beeinflussbar sind. 
Dies können z. B. das Wetter, behördliche Auflagen oder Behinde-
rungen im Bereich der Leitungstrasse auf Ihrem Grundstück sein. 

3.2. Die Erdarbeiten auf Ihrem Grundstück können Sie auf Wunsch 
selbst erledigen bzw. erledigen lassen. Diese Eigenleistungen stim-
men Sie im Voraus mit uns ab. Dabei übernehmen Sie die Verant-
wortung und halten unsere technischen Vorgaben ein. Eigenleistun-
gen berücksichtigen wir selbstverständlich in der Rechnung. 

4. Zeitlich befristeter Netzanschluss 
4.1. Bei einem zeitlich befristeten Netzanschluss (z. B. Baustroman-

schluss oder Anschluss für Schausteller) führen Sie Ihre elektrischen 
Anlagen an unser Netz heran. Der Anschluss an unser Netz erfolgt 
durch uns bzw. den von uns beauftragten Dritten. Die zeitliche Be-
fristung beträgt maximal zwei Jahre ab Inbetriebsetzung des Netz-
anschlusses. Die Anschluss- und Inbetriebsetzungskosten finden Sie 
im Preisblatt. 

5. Leistung und Baukostenzuschuss 
5.1. Die vorzuhaltende Leistung wird als maximal zeitgleiche Leistung 

am Netzanschluss definiert. Der Leistungsbedarf für Wohnungen er-
mittelt sich gemäß DIN 18015-1 in der jeweils gültigen Fassung. 

5.2. Wünschen Sie eine Änderung der vertraglich vereinbarten Leistung 
für den Strombezug aus dem Netz oder für die Einspeisung von 
selbst erzeugtem Strom, stimmen Sie dies im Voraus mit uns ab. 

5.3. Für einen Netzanschluss mit einer Leistung von über 30 kW zahlen 
Sie einen Baukostenzuschuss gem. § 11 NAV. Sie finden diesen im 
Preisblatt. Wir stellen Ihnen bei Herstellung eines Netzanschlusses 
und bei Erhöhungen und Überschreitungen der vertraglich verein-
barten Leistung eine Rechnung. 

5.4. Wünschen Sie eine örtliche Veränderung eines Netzanschlusses 
über 30 kW, wird dafür ein neuer Baukostenzuschuss fällig. Ein be-
reits gezahlter Baukostenzuschuss wird nicht angerechnet. 

5.5. Die Absätze 3 und 4 gelten nicht, soweit die vorzuhaltende Leistung 
dem Eigenbedarf einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus Erneu-
erbaren Energien und Grubengas oder einer KWK-Anlage im Sinne 
des Kraft-WärmeKopplungsgesetz dient und diese Eigenbedarfsent-
nahme sowie die Einspeisung über einen Netzverknüpfungspunkt 
erfolgen. 

6. Inbetriebsetzung 
6.1. Der Netzanschluss darf nur von uns bzw. unserem Beauftragten in 

Betrieb genommen werden. Dazu gehören alle elektrischen Anla-
gen vom öffentlichen Stromnetz bis zur Trennvorrichtung, die in 
den Technischen Anschlussbedingungen definiert ist. Die Kosten 
hierfür werden Ihnen in Rechnung gestellt. Ist eine beantragte Inbe-
triebsetzung aufgrund festgestellter Mängel an der Anlage nicht 
möglich, so fallen die im Preisblatt veröffentlichten Kosten für ver-
gebliche Inbetriebsetzungen an. 

7. Plombenverschlüsse 
7.1. Für eine von Ihnen zu vertretende Wiederanbringung von Plomben-

verschlüssen werden die im Preisblatt genannten Kosten fällig. 

8. Technische Regelungen für den Netzanschluss 
8.1. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und In-

standhaltung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssi-
cherung sind Sie verantwortlich. Unsere technischen Anschlussbe-
dingen sind im Internet unter www.gwh.sh abrufbar. 

8.2. Ihre elektrischen Anlagen sind so von Ihnen zu betreiben, dass stö-
rende Rückwirkungen auf unsere Einrichtungen oder auf die Ein-
richtungen Dritter ausgeschlossen sind. Dies gilt auch für Wieder-
einschaltungsvorgänge nach einer Versorgungsunterbrechung. 

9. Zahlungsverzug 
9.1. Durch den Kunden zu tragen sind: 
9.2. Kosten aus Zahlungsverzug von Forderungen gemäß der NAV, 
9.3. Kosten einer erforderlichen Unterbrechung sowie  
9.4. Kosten aus der Wiederherstellung des Anschlusses und der An-

schlussnutzung. 

10. Datenverarbeitung 
10.1. Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des 

Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers nach den Vorschriften 
der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzge-
setzes. Zur Information über diese Datenverarbeitung erhält der 
Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer ein gesondertes Informati-
onsblatt. 

10.2. Sofern Mitarbeiter des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers 
bei der Durchführung des Vertrages Ansprechpartner des Netzbe-
treibers sind, ist der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer ver-
pflichtet, das gesonderte Informationsblatt an seine Mitarbeiter 
weiterzuleiten und seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass 
und in welchem Umfang der Netzbetreiber Daten seiner Mitarbei-
ter verarbeitet. 

11. Mess- und Steuereinrichtungen  
11.1. Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- 

und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 der NAV 
zu tragen. Diese Kosten sind dem Netzbetreiber nach individueller 
Kalkulation zu erstatten. 

11.2. Die Kosten für die Prüfung einer Messeinrichtung auf Einhaltung 
der gesetzlichen Normen, auf Grund einer Veranlassung durch den 
Kunden, sind dem Netzbetreiber zu erstatten. Hinzu kommen die 
Kosten für die prüfende Eichbehörde.  

11.3. Sollte bei der Prüfung durch die Eichbehörde festgestellt werden, 
dass die Messeinrichtung nicht den gesetzlichen Normen ent-
spricht, so trägt der Netzbetreiber sämtliche Kosten der Prüfung. 

12. Sonstiges 
12.1. Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111 a EnWG können Ver-

braucher unter den Voraussetzungen des § 111b EnWG bei der 
Schlichtungsstelle Energie e.V. ein Schlichtungsverfahren beantra-
gen. Die Schlichtungsstelle Energie ist erreichbar im Internet unter: 
www.schlichtungsstelle-energie.de oder unter der Adresse:  

Schlichtungsstelle Energie e. V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
T 0 30-2 75 72 40-0 

12.2. Informationen gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über Energiedienst-
leistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) erhal-
ten Sie auf unserer Homepage. 

13. Inkrafttreten 
13.1. Die „Ergänzenden Bedingungen” und die Anlage Preisblatt treten 

mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft. 
Anlage:   

Preisblatt der Gemeindewerke Heikendorf AöR zu den Ergänzenden Bedin-

gungen Strom 

http://www.gwh.sh/
http://www.gwh.sh/
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/

